
Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) – 2015 bis 2018 

 

Seite 1 von 28 

ABSCHLUSSBERICHT 

3. BERUFUNGSPERIODE  

DES ABS 

2015 – 2018 
 

An der Erstellung dieses Abschlussberichtes des ABS haben mitgewirkt: 

Naemi Denz, VDMA 

Christoph Preuße, BGHM 

Ursula Aich, Regierungspräsidium Darmstadt 

Dr. Jens Jühling, BG ETEM 

Christoph Thust, Evonik Industries AG 

Dr. Eberhard Uhlig, RWE Power AG 

Dr. Detlev Mohr, Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit des Landes 

Brandenburg 

Dr. Marc Wittlich, Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) 

Marlies Kittelmann, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Evelyn Tschöcke, ABS-Geschäftsführung, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 



Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) – 2015 bis 2018 

 

Seite 2 von 28 

Dankeswort 

Der Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) ist für das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales ein wichtiger Akteur zur Bewältigung der Herausforderungen für die Arbeitswelt 
von morgen. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
durch optimal gestaltete Arbeitsplätze, zu Gesundheitsförderung und Kompetenzent-
wicklung sowie zu einem motivierenden Arbeitsumfeld zu leisten. Ein Schwerpunktthema 
des BMAS ist der Zukunftsdialog „Neue Arbeit. Neue Sicherheit.“ Hier wird u. a. die Frage 
zu beantworten sein, wie gute Arbeit im digitalen Wandel aussieht. Fester Bestandteil 
einer „Guten Arbeit“ ist die sichere und ergonomische Verwendung von Arbeitsmitteln. 
Hier hat der ABS in der nun endenden Berufungsperiode bereits wichtige Beiträge geleis-
tet. Mit seiner Arbeit unterstützt der ABS die betriebliche Praxis bei der Anwendung der 
Arbeitsschutzverordnungen und leistet damit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag 
für einen guten betrieblichen Arbeitsschutz. Dabei möchte ich auch nochmals den dyna-
mischen gefährdungsbezogenen Ansatz hervorheben, der den Arbeitgebern bei der Er-
mittlung und Durchführung von Schutzmaßnahmen die gewünschten und benötigten 
Spielräume belässt. 

Das Arbeitsprogramm für die nächste Amtsperiode des ABS bleibt herausfordernd, 
spannend und interessant. Für die Themenbereiche psychische Belastungen bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln oder alters-, alternsgerechte und ergonomische 
Verwendung von Arbeitsmitteln sind den Betrieben weiterhin Handlungsorientierungen 
zu geben. Eine wichtige neue Aufgabe ergibt sich aus der voranschreitenden 
Digitalisierung der Arbeitswelt und den damit einhergehenden Veränderungen der 
Arbeitsbedingungen. Besonderes Augenmerk wird dabei dem schwierigen Thema 
Safety/Security zu widmen sein. Für die möglichst umfassende Identifikation und 
Beantwortung der dazu bestehenden Fragen wurde erst kürzlich eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Vertretern des ABS und des AfPS (Ausschuss für Produktsicherheit) 
eingerichtet. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass in einer digitalisierten 
vernetzen Welt die Grenzen zwischen Beschaffenheit einerseits und Verwendung von 
Arbeitsmittel andererseits und damit die Verantwortungsbereiche von Herstellern und 
Betreibern zunehmend verschwimmen.  

Der ABS ist für das BMAS auch zukünftig ein wichtiger Partner, auf dessen Know-how wir 
nicht verzichten können. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Arbeit und das 
Engagement der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Ausschusses, der Unterausschüsse, 
Projektgruppen und Arbeitskreise bedanken und wünsche dem ABS auch für die 
kommende Berufungsperiode viel Erfolg bei seiner Tätigkeit. 

Dirk Moritz 
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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die dritte Legislaturperiode des Ausschusses für Betriebssicherheit neigt sich dem Ende 
zu. Der ABS möchte sich die Zeit nehmen, in diesem vorliegenden Bericht einen Abriss der 
in den letzten vier Jahren geleisteten Arbeit zu geben.  

Zwei große Aufgabenfelder galt es im ABS in dieser Legislaturperiode zu bedienen. Einer-
seits mussten die Technischen Regeln zur Betriebssicherheit und Empfehlungen aufgrund 
der Novelle der Betriebssicherheitsverordnung angepasst werden. Hier galt es, nicht nur 
die Nomenklatur in den Technischen Regeln und Empfehlungen anzufassen, sondern den 
Sinn jeder einzelnen Regel nochmals zu hinterfragen und mit den Zielen der novellierten 
BetrSichV zu synchronisieren. Zum Beispiel sind Teile des Explosionsschutzes nun in der 
Gefahrstoffverordnung geregelt und mussten aus den bestehenden TRBSn herausge-
schnitten werden. Andererseits war ebenso spannend, Neuland zu betreten. Die heute 
bereits sichtbare Transformation der Arbeitswelt lässt sich mit der Formel „Digitalisierung 
der Arbeitswelt“ umschrieben. Was bedeutet das für die TRBSn? Wie gehen Arbeitgeber 
bei zunehmender digitaler Vernetzung von Arbeitsmitteln mit der Schnittstelle Security 
und Safety um? Diese und weitere Fragen haben in der nun zurückliegenden Berufungs-
periode des ABS eine große Rolle gespielt. 

Die Arbeit ist naturgemäß nicht abgeschlossen. In der kommenden Legislaturperiode 
werden bestehende Regeln wieder auf den Prüfstand kommen und den Bedürfnissen 
aller beteiligten Kreise angepasst werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um „alte“ 
Themen handelt oder neue dazukommen. Das Ziel für neue Regeln und Empfehlungen ist 
allerdings immer: mehr Klarheit und Hilfestellung zur Betriebssicherheit zu geben. 

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, dem ABS für die bisher geleistete 
kollegiale, zielgerichtete und vertrauensvolle sachverständige Arbeit zu danken. 

Naemi Denz und Christoph Preuße  
(alternierende Vorsitzende ABS) 
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1 Einleitung 

Seit nunmehr 15 Jahren berät der Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Fragen von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln. Die gesetzliche Grundlage 
ist § 21 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Die Beratungsfunktion des 
ABS erstreckt sich darüber hinaus auch auf die Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), Arbeitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strahlung (OStrV) sowie seit dieser Berufungsperiode auf die 
Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV). 

Der ABS arbeitet nach einer für die Arbeitsschutzausschüsse des BMAS üblichen 
Geschäftsordnung sowie nach Leitlinien zur Qualitätssicherung bei der Erstellung 
von Regeln und Erkenntnissen sowie Empfehlungen des ABS, die vom Ausschuss 
selbst erarbeitet worden sind. 

Der Ausschuss für Betriebssicherheit wird aller vier Jahre neu berufen. Die konstitu-
ierende Sitzung für den Berufungszeitraum 2015 bis 2018 fand am 11. Juni 2015 
statt, auf der erstmals zwei jährlich alternierende Vorsitzende gewählt wurden. Der 
Ausschuss tagte zweimal im Jahr. 

Eine wesentliche Aufgabe des ABS ist die Konkretisierung der in der Betriebssicher-
heitsverordnung sowie in den o. g. Verordnungen gestellten Anforderungen. Dazu 
ermittelt er den Bedarf an weiteren technischen Regeln. Ein Schwerpunkt im Beru-
fungszeitraum 2015 – 2018 war die Weiterentwicklung und Überarbeitung des beste-
henden TRBS-Regelwerkes einschließlich der Anpassung an die novellierte Be-
triebssicherheitsverordnung. Zur Konkretisierung der Anforderungen der Arbeits-
schutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV) wurde mit der Erarbei-
tung technischer Regeln begonnen, die in der kommenden Berufungsperiode fortge-
führt wird. Darüber hinaus erarbeitete der ABS Empfehlungen, die im ABS abge-
stimmte Aussagen zu aktuellen Fragen der Anwendung der BetrSichV enthalten. Ei-
ne Übersicht über Bekanntmachungen von Technischen Regeln sowie Empfehlun-
gen zur Betriebssicherheit im Berufungszeitraum enthält Anlage 2. Des Weiteren er-
arbeitete der ABS im Rahmen seines Beratungsauftrages gegenüber dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorschläge zur Neugestaltung  der Son-
derregelungen bei Prüfungen bestimmter Druckanlagen im Anhang 2 Abschnitt 4 
Nummer 6 BetrSichV, die in den Referentenentwurf der Bundesregierung zur Ände-
rung der Betriebssicherheitsverordnung eingeflossen sind. 

Durch Zusammenarbeit mit anderen regelsetzenden Gremien – insbesondere den 
Berufsgenossenschaften – wird sichergestellt, dass Doppelregelungen vermieden 
werden. Die Zusammenarbeit bezieht sich ebenso auf die Arbeitsschutzausschüsse 
des BMAS. So wurden im Berufungszeitraum z. B. die TRBS 3145/TRGS 745 sowie 
die TRBS 3151/TRGS 751 in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Gefahrstoffe 
(AGS) überarbeitet bzw. neugefasst. Der Ausschusses für Arbeitsmedizin (AfAMed) 
hat im Berufungszeitraum Textteile zur arbeitsmedizinischen Vorsorge für die TRLV 
Vibrationen, TRLV Lärm, TROS Laserstrahlung sowie TREMF Magnetresonanzver-
fahren erarbeitet. 
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Im genannten Berufungszeitraum war der ABS mit 21 fachkundigen Mitgliedern und 
deren Stellvertretern aus den gesellschaftlichen Gruppen der öffentlichen und priva-
ten Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Länderbehörden, der Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung, der Wissenschaft und der zugelassenen Überwachungs-
stellen besetzt. 

Die Geschäfte des ABS werden von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) geführt. 

Der Koordinierungskreis war im Berufungszeitraum zusammengesetzt aus der/dem 
Vorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden sowie den Vorsitzenden der Unter-
ausschüsse. Darüber hinaus nahmen Vertreter des BMAS und die Geschäftsführung 
an den Sitzungen teil. Aufgabe des Koordinierungskreises ist es, die Arbeit des ABS 
zu steuern. Dabei griff er neben Grundsatzfragen auch neue Themen auf und steuer-
te die Aktivitäten der Unterausschüsse sowie die Zusammenarbeit mit anderen Gre-
mien und weiteren Arbeitsschutzausschüssen. 

Für den genannten Berufungszeitraum hat der ABS vier Unterausschüsse (UA) ein-
gerichtet. In den Unterausschüssen wurden zeitlich befristete Arbeitskreise für die 
Über- bzw. Erarbeitung technischer Regeln oder Empfehlungen zur Betriebssicher-
heit sowie zur Behandlung spezifischer Themen, die sich insbesondere aus dem Ar-
beitsprogramm des ABS ergeben, gebildet. 

Eine Übersicht über die Struktur des ABS bietet das Organigramm in Anlage 1. 

Auch in seiner dritten Berufungsperiode hat es sich der Ausschuss für Betriebssi-
cherheit (ABS) zum Anliegen gemacht, zu aktuellen Fragestellungen zu informieren 
und mit der interessierten Fachöffentlichkeit in einen fachlichen Austausch zu treten. 
Dazu wurden zwei Fachveranstaltungen durchgeführt (siehe Anlage 3). 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Arbeit des Ausschusses für 
Betriebssicherheit in der Berufungsperiode 2015 bis 2018 vorgestellt. 
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2 Unterausschüsse 

2.1 Unterausschuss 1 „Grundsatzfragen“1 

Vorsitz: Ursula Aich, Regierungspräsidium Darmstadt 

Zu den Aufgaben des ABS UA 1 gehörten unter anderem: 

 Anpassung der folgenden TRBS an die novellierte BetrSichV 

- TRBS 1001 „Struktur und Anwendung der Technischen Regeln für Betriebssi-
cherheit“ 

- TRBS 1111 „Gefährdungsbeurteilung“ 

- TRBS1112 „Instandhaltung“ 

- TRBS 1201 „Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungs-
bedürftigen Anlagen" 

- TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“ 

 Bedarfsermittlung für weitere TRBS, insbesondere bezüglich der neu genannten 
Personen, die Beschäftigten gleichgestellt sind (z. B. Schüler und Studierende), 
Arbeitsumgebung und Arbeitsgegenständen, ergonomischen Grundsätze. Das Er-
gebnis der diesbezüglichen Diskussion war, dass abgesehen von der TRBS 1151 
für diesen Personenkreis keine speziellen Ergänzungen in den Technischen Re-
geln notwendig sind. 

 Diskussion der Frage der notwendigen Konkretisierung der Maßnahmen bei Not-
fällen gemäß § 11 BetrSichV. Frau Dr. Fischbach, die stellvertretende Vorsitzende 
der Kommission für Anlagensicherheit (KAS), war hier als externe Expertin bei 
diesem Thema eingebunden worden. Es war geplant, auch eine Konkretisierung 
des § 19 Absatz 1 BetrSichV zur Anzeige von Unfällen und Schadensfällen bei 
überwachungsbedürftigen Anlagen und Arbeitsmitteln nach Anhang 3 mit zu bear-
beiten. In der Diskussion eines ersten Entwurfs einer zweiteiligen TRBS 13xx zeig-
te es sich, dass eine TRBS zu diesen Themen im Anwendungsbereich der  
BetrSichV als nicht erforderlich angesehen wurde. Die Arbeiten an diesem Thema 
wurden daher zurückgestellt. 

Arbeitskreise des ABS 

In der dritten Berufungsperiode des ABS wurden drei Arbeitskreise im UA 1 einge-
setzt: 

AK 1  „Grundlagen“ 

AK 2 „Beschaffung von Arbeitsmitteln und Anlagen“ 

AK 3  „Prüfungen“ 

                                            

1
 einschließlich Prüfung ohne überwachungsbedürftige Anlagen 
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Weiterhin wurde eine arbeitskreisübergreifenden Projektgruppe „Schnittstelle“ einge-
richtet, die sich mit Fragen an der Schnittstelle von BetrSichV hinsichtlich der Anfor-
derungen an den Betrieb und hinsichtlich des Inverkehrbringens von Produkten be-
fasste. Das Ergebnis der Projektgruppe im Zusammenhang mit der Beschaffung von 
Anlagen wurde in die EmpfBS 1113 aufgenommen. Zudem wurde ein Dokument zu 
Schnittstellenfragen, die in der Praxis häufig diskutiert werden, erarbeitet. Dieses Do-
kument soll in der nächsten Berufungsperiode als Arbeitsgrundlage für weitere Dis-
kussion und Abstimmung mit den für die Inverkehrbringung zuständigen Gremien 
führen. Der aktuelle Sachstand ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. 

Insgesamt hat der UA 1 sich um die Zusammenarbeit mit den anderen staatlichen 
Ausschüssen des BMAS bemüht. Dies betrifft z. B. auch die Beratung des BMAS zu 
einer kompatiblen Gestaltung der Verordnungen zur Gefährdungsbeurteilung und 
eine einheitliche Begriffsverwendung. Die Zusammenarbeit der staatlichen Aus-
schüsse des BMAS und der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) sollte intensi-

viert werden. 

Als Arbeitshilfe für die Unter Ausschüsse und Arbeitskreise wurde eine Excel-Liste 
aller verwendeten Begriffe in den Technischen Regeln erstellt. Damit haben die 
Gremien eine einfache Arbeitshilfe, anhand deren ein Abgleich erfolgen und Kohä-
renz der Begriffe erreicht werden kann. 

Ein Grundanliegen des ABS UA 1 war es auch, bei der Regelerstellung auch mögli-
che Erleichterungen für den Arbeitgeber im Hinblick auf den Dokumentationsaufwand 
zu erreichen. 

In der Berufungsperiode fanden acht UA 1 Sitzungen statt. Das Programm der Beru-
fungsperiode konnte bis auf den Leitfaden zur Vermeidung von Doppelprüfungen 
vollständig abgearbeitet werden. 

 Arbeitskreis 1 „Grundlagen“ 

Vorsitz:  Ursula Aich, RP Darmstadt, Wiesbaden 

Die TRBS 1001 wurde überarbeitet und die Struktur des Technischen Regelwerks an 
den aktuellen Stand angepasst. Für die Anwender von TRBS wurde ein Hinweis auf-
genommen, dass dann, wenn TRBS neue Schutzmaßnahmen vorsehen, für bereits 
vorhandene Arbeitsmittel eine ggf. notwendige Anpassung an den Stand der Technik 
zu prüfen ist und der Arbeitgeber den Zeitraum für die Anpassung der betreffenden 
Arbeitsmittel festlegt, sofern die TRBS keine konkrete Nachrüstverpflichtung fordert 
(siehe dazu auch EmpfBS 1114). 

Ein Schwerpunkt der Diskussion im AK 1 war die Anpassung der TRBS 1111 an die 
novellierte BetrSichV. Zur Berücksichtigung der neuen Themen 

 alters- und alternsgerechter Gestaltung, 

 Gebrauchstauglichkeit, 

 Psychische Belastung und 

 Ergonomie 
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wurde folgender Lösungsansatz gewählt: 

 Neuer Abschnitt 4.4 in der TRBS 1111 mit Erläuterungen, die den Anwender befä-
higen, die „neuen Themen“ in der Gefährdungsbeurteilung unter Nutzung der an-
gegebenen Verweise auf bestehende Normen und Regelwerke, entsprechend zu 
berücksichtigen. Dabei sollten die Begriffe an sich so verwendet werden, wie sie 
z. B. in den einschlägigen Regelwerken oder auch im GDA-Leitfaden enthalten 
sind. Diesbezüglich musste im Zuge der Rechtsförmlichkeitsprüfung jedoch eine 
Anpassung an den Anwendungsbereich der BetrSichV erfolgen. 

 Ergänzung der TRBS 1151 an ausgewählten Stellen. 

 Bezugnahme auf die Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung der GDA (2. Aufl., Januar 2016) mit dem Ziel, ein Höchst-
maß an inhaltlicher Konsistenz zu gewährleisten. 

 Tabellarische Übersicht zur Berücksichtigung der psychischen Belastungen als 
Anlage in der TRBS 1111 aufnehmen, anhand deren die Relevanz von psychi-
schen Belastungsfaktoren im Hinblick auf Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln verdeut-
licht werden und dargestellt werden kann, welche betrieblichen Schutzmaßnah-
men bereits vorliegen und in welchen betrieblichen Dokumenten dazu bereits 
Aussagen enthalten sein können. 

Zum anderen wurde versucht, die Überarbeitung so zu gestalten, dass der Aufwand 
insbesondere auch hinsichtlich der Dokumentation möglichst gering ist. Um das Ge-
wollte zu verdeutlichen wurde beschlossen, eine Empfehlung zur TRBS 1111 auszu-
arbeiten, die die mögliche Vorgehensweise anhand von Beispielen für verschiedene 
Fallgestaltungen verdeutlich. Dabei wird auch aufgezeigt, dass die Regelungen des 
§ 7 BetrSichV nur für neue Arbeitsmittel anwendbar sind. 

Die TRBS beschreibt die Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf 
die Verwendung von Arbeitsmitteln. 

Für den Bereich der Anlagen bzw. der überwachungsbedürftigen Anlagen sieht die 
TRBS 1111 in Übereinstimmung mit der amtlichen Begründung zur Novelle der  
BetrSichV ein Schutzkonzept für die Verwendung der Anlagen vor, um die Schutzzie-
le der BetrSichV zu erreichen. 

Mit den für das Thema Gefährdungsbeurteilung zuständigen Arbeitskreisen des 
AGS, ASTA, ABAS erfolgte ein fachlicher Austausch bei Treffen der Arbeitskreislei-
ter. 

Weiterhin wurde im AK 1 die TRBS 1112 überarbeitet. Insbesondere wurden Aspekte 
zu Rettungsmaßnahmen ergänzt. 
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 Arbeitskreis 2 „Beschaffung von Arbeitsmitteln und Anlagen“ 

Vorsitz:  Doris Schwarz, RWE Power AG 

Gemäß Arbeitsprogramm des UA 1 hat der AK 2 die Arbeiten zum Thema Beschaf-
fen von Arbeitsmitteln, Fragen zum Stand der Technik bei Arbeitsmitteln und die 
Notwendigkeit der Anpassung von vorhandenen Arbeitsmitteln bearbeitet. Es wurde 
unter Berücksichtigung der Arbeitsergebnisse des AGS, insbesondere der 
TRGS 460, ein Standpunkt des ABS zur Vorgehensweise bei der Ermittlung des 
Standes der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln erarbeitet. Das Ergebnis 
wurde in den Leitfaden des ABS zur Regelerstellung aufgenommen und bei den wei-
teren Arbeiten im UA 1 berücksichtigt. Insbesondere sind die Ergebnisse in die Über-
arbeitung der BekBS 1113 und BekBS 1114 eingeflossen. Diese beiden Dokumente 
werden aufgrund der Novelle der BetrSichV als Empfehlungen EmpfBS 1113 und 
EmpfBS 1114 veröffentlicht. 

Erste Rückmeldungen aus der Industrie zeigen, dass insbesondere die Praxisbei-
spiele eine gute Hilfestellung bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln bzw. bei der 
Frage der Anpassung von Arbeitsmitteln an den Stand der Technik darstellen. 

 

Bild: Beispielhafte Darstellung zur Anwendung von EU-Richtlinien in einer Industrieanlage 

 Arbeitskreis 3 „Prüfungen“ 

Vorsitz:  Dr. Hermann Dinkler, VdTÜV, Berlin, Martin Küppers BG Verkehr, 

Hamburg 

Dem UA 1 wurde die Bearbeitung des Themas „allgemeine Prüfungen“ übertragen. 

Zu dem Themenfeld „Prüfungen“ wurde der AK 3 eingesetzt. Der AK 3 hat zur Über-
arbeitung der TRBS 1201 und der TRBS 1203 zwei Unter-Arbeitskreise eingerichtet. 

Auf Vorschlag des AK 3 wurde die Beschreibung „Festlegung des Sollzustandes“ aus 
der TRBS 1201 in die TRBS 1111 Abschnitt 4.5 verschoben, da der Sollzustand im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgelegt wird. 

In der TRBS 1203 wird klargestellt, dass bei der Beauftragung einer zur Prüfung be-
fähigten Person die Befähigung der Komplexität der Prüfaufgabe angemessen sein 



Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) – 2015 bis 2018 

 

Seite 11 von 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Marco Einhaus 

> 2 h/Schicht 

muss. Dazu werden verschiedene Fallgestaltungen, wie der Arbeitgeber bei umfang-
reichen Prüfaufgaben vorgehen kann, beschrieben. 

Weiterhin wurden die Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für die 
Prüfung besonderer Arbeitsmittel des Anhangs 3 der BetrSichV aufgenommen. 

2.2 Unterausschuss 2 „Schutzmaßnahmen bei elektrischen, mechanischen 
Gefährdungen oder gegen Absturz / Anlagen, Werkzeuge und Maschinen“ 

Vorsitz: Dr. Jens Jühling, BG ETEM 

 Arbeitskreis 1: Überarbeitung der TRBS 2121 „Gefährdung von Personen 
durch Absturz“ und ihrer vier Teile 

Die Überarbeitung der TRBS 2121 erfolgte unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. 
Marco Einhaus (BG Bau). Das hohe Unfallaufkommen im Anwendungsbereich der 
TRBS 2121, die Änderungen der überarbeiteten BetrSichV und technische Neuent-
wicklungen stellten die Gründe für eine Überarbeitung dieses Regelwerks dar. 

In den Allgemeinen Anforderungen erfolgte eine Anglei-
chung von Begriffsbestimmungen an das übergeordnete 
und verwandte staatliche Regelwerk. Weiterhin wurde der 
Begriff „Schutzvorrichtungen“ als technische Absturzsiche-
rungsmaßnahme eingeführt und die Persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz (PSAgA) als Sicherungssystem 
beschrieben. Wesentliche Konkretisierungen, wie zum 
Beispiel die Abschaffung der Möglichkeit, das Verwenden 
von Arbeitsmitteln „ohne jegliche Schutzmaßnahmen“ 
durchzuführen, wurden eingearbeitet. 

Im Teil 1 „Bereitstellung und Benutzung von Gerüsten“ 
wurde der Anwendungsbereich genauer spezifiziert, so-
dass nur noch Arbeits- und Schutzgerüste betrachtet wer-
den und Bauhilfsmittel nach ProdSG wie z. B. Bockgerüs-
te, fahrbare Arbeitsbühnen, Traggerüste und Schalungen, 
welche bei Auf-, Um- und Abbauarbeiten an Gerüsten oh-
ne technische Schutzmaßnahmen gegen Absturz nicht 
mehr zulässig sind. Überdies hinaus wurde dem Stand der 
Technik Rechnung getragen, indem im Hinblick auf neue 
Gerüstvarianten Schutzmaßnahmen konkretisiert wurden. 

Im Teil 2 „Bereitstellung und Benutzung von Leitern“ wurden die verwendeten Begrif-
fe an harmonisierte Normen angepasst. Es wurde der Begriff „zeitweilige Arbeiten“ 
als eine Tätigkeit von nicht mehr als 2 h pro Arbeitsschicht definiert und die Nutzung 
von Leitern als Verkehrsweg auf 5 m beschränkt. Leitern als Arbeitsplatz sind ober-

halb einer Standhöhe von 2 m generell nur als zeitweilige Arbeiten erlaubt, die von 
Stufen bzw. Plattformen aus zu verrichten sind. 



Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) – 2015 bis 2018 

 

Seite 12 von 28 

Im Teil 3 „Bereitstellung und Benutzung von Zugangs- und Positionierungsverfahren 
unter Zuhilfenahme von Seilen“ fand ebenfalls eine Anpassung des Anwendungsbe-
reichs in Verbindung mit der Einführung von Anwendungsbeispielen, wie z. B. das 
Veranstaltungsrigging, statt. Weiterhin wurde festgelegt, dass künftig umfassende 
Kenntnisse zur sicherheitsgerechten Organisation von Bau- und Montagestellen 
nachzuweisen sind und ein beauftragter Aufsichtsführender für Höhenarbeiten zu 
benennen ist. Außerdem wurde die Beachtung individueller ergonomischer Aspekte 
festgehalten. 

Im Teil 4 „Ausnahmsweises Heben von Beschäftigten mit hierfür nicht vorgesehenen 
Arbeitsmitteln“ wurde ebenfalls der Anwendungsbereich schärfer eingegrenzt, so-
dass Flurförderzeuge mit senkrechtem Hubmast sowie kraftbetriebene Krane, bei 
denen ein Personenaufnahmemittel (PAM) an einem Lasthaken angeschlagen wird, 
Betrachtung finden, nicht aber andere Arbeitsmittel wie Teleskopstapler, Hydraulik-
bagger, Radlader etc. Weiterhin wurde definiert, dass ausnahmsweises Heben vor-

liegt, wenn ein Arbeitsmittel zum bestimmungsgemäßen Heben nicht eingesetzt wer-
den kann oder wenn die Dauer/Häufigkeit des Hebens so gering ist, dass deren Ein-
satz nicht verhältnismäßig ist. Darüber hinaus wurden die Anforderungen an den Be-
diener und an Krane überarbeitet und die Prüfungen vor erstmaliger sowie erneuter 
Verwendung und die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen festgelegt. 

Der Arbeitskreis 1 mit seinen vier AGs hat sich hierzu in 61 Sitzungstagen nach zum 
Teil sehr kontroversen Diskussionen auf das vorliegende Ergebnis verständigt. 

 Arbeitskreis 2: Anhang zur TRBS 2111-1 „Empfehlungen gemäß § 21 
Absatz 6 Nummer 2 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) – 
Beispiele zur Ermittlung von Maßnahmen gegen Gefährdungen beim 
Rückwärtsfahren mit eingeschränkter Sicht auf Baustellen“ 

Im Rahmen der Projektskizze (Stand: 15.06.2017) wurde die Erarbeitung eines An-
hangs zur TRBS 2111-1 zur Überführung relevanter Inhalte der BekBS 2111 bezüg-
lich der Anpassung an die Anforderungen der novellierten Betriebssicherheitsverord-
nung, der novellierten TRBS 2111-1 sowie unter Berücksichtigung des aktuellen 
Stands der Technik beschrieben. Im Zuge der Überarbeitung sollte durch den 
UA 2/AK 2 geprüft werden, ob eventuell auch für andere rückwärtsfahrende mobile 
Arbeitsmittel auf Baustellen Empfehlungen zum Stand der Technik notwendig sind. 
Als Ergebnis der Prüfung hat der UA 2/AK 2 festgestellt, dass aufgrund des Unfallge-
schehens derartige Empfehlungen auch für das Rückwärtsfahren von Lkw auf Bau-
stellen erforderlich sind. 

Wesentliche Leitplanken bei der Erstellung des Anhangs waren dabei der Anspruch, 
keine unnötigen Wiederholungen zur TRBS 2111-1 zu schaffen, sondern anhand von 
konkret beschriebenen Beispielen Lösungsmöglichkeiten für Arbeitgeber aufzuzei-
gen, wie die in der TRBS 2111-1 beschriebenen Maßnahmen bewertet und umge-
setzt werden können. Um den Umfang des Anhanges zu begrenzen, wurden hierbei 
auf der Basis der Unfallstatistik die unfallträchtigsten Maschinenarten ausgewählt 
und hierfür die Beispiele definiert. 
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Das vorliegende Dokument wurde im UA 2/AK 2 mit Verbänden und Sozialpartnern 
abgestimmt. Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit BMAS und BAuA eine Ände-
rung der TRBS 2111-1 in der Form vorgeschlagen, dass in der TRBS 2111-1 in 
Nummer 1 und Nummer 3.2.1 auf den Anhang erläuternd hingewiesen wird. Der Ein-
fachheit halber wurde diese Änderung in den vorliegenden Entwurf als Einleitung 
aufgenommen. 

Nach erfolgter vorläufiger rechtsförmlicher Prüfung durch das BMAS und Verab-
schiedung im UA 2 am 06.09.2018 kann der Entwurf „Anhang zur TRBS 2111-1“ in-
klusive der erläuternden Hinweise in der TRBS 2111 dem ABS zum Beschluss vor-
gelegt werden. 

 

Bild: Gefährdung durch Rückwärtsfahrende Baumaschine (Quelle: BG BAU) 

 Arbeitskreis 3: Überarbeitung der TRBS 1151 „Gefährdungen an der 
Schnittstelle Mensch – Arbeitsmittel – Ergonomische und menschliche 
Faktoren, Arbeitssystem“, nach Titelmodifikation „Gefährdungen an der 
Schnittstelle Mensch – Arbeitsmittel – Ergonomische Faktoren –“ 

Im Rahmen der Projektskizze (Stand: 21.11. 2017) ist eine grundsätzliche Überarbei-
tung der TRBS 1151 hinsichtlich der Anpassung an die Anforderungen der novellier-
ten Betriebssicherheitsverordnung vorgesehen. Insbesondere sollen Ergänzungen 
zur ergonomischen sowie alters- und alternsgerechten Gestaltung von Arbeit, auch in 
vernetzten, digitalen, smarten und flexiblen Arbeitsprozessen und eine weitere Spezi-
fizierung der Gefährdungen durch arbeitsbedingte psychische Belastungsfaktoren 
vorgenommen werden. Dabei erfolgt eine Klarstellung bezüglich der ergonomischen, 
alternsgerechten Gestaltungsanforderungen an der Schnittstelle Mensch – Arbeits-
mittel unter besonderer Berücksichtigung aller relevanten physischen und psychi-
schen Belastungsfaktoren. 

Nach der Aufnahme der Tätigkeit des UA 2/AK 3 im November 2017 hat der Arbeits-
kreis mit der Abstimmung eines detaillierten Grobentwurfes der TRBS 1151 begon-
nen. Der UA 2/AK 3 schlägt in diesem Zuge eine Titelmodifikation in „Gefährdungen 
an der Schnittstelle Mensch – Arbeitsmittel – Ergonomische Faktoren –“ vor. Dies 
ergibt sich aus einer erforderlichen Anpassung des Anwendungsbereiches, um damit 
eine an die aktuelle Normung angelehnte Simplifizierung der Begriffsbestimmungen 
sowie eine Strukturierung der Abschnitte „Informationsermittlung und Gefährdungs-
beurteilung“ und „Schutzmaßnahmen“ zu erreichen. Die Vielzahl der zu fokussieren-
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den relevanten physischen und psychischen Faktoren (N > 30), deren unterschiedli-
che Beurteilungsmaßstäbe sowie deren Gestaltungsanforderung stehen derzeit im 
Mittelpunkt der Tätigkeit des Arbeitskreises. Zielstellung ist eine praxisgerechte Auf-
arbeitung der Gestaltungsanforderung, die Vermeidung von unnötigen Redundanzen 
sowie die Berücksichtigung von Anforderungen einschlägiger Regeln. 

Aufgrund der erforderlichen grundsätzlichen Überarbeitung, der Vielzahl der zu be-
schreibenden Einflussfaktoren und der späten Tätigkeitsaufnahme des Arbeitskreises 
wird ein abstimmungsfähiger Entwurf der TRBS 1151 voraussichtlich erst in der 
4. Berufungsperiode des ABS vorgelegt werden können. 

2.3 Unterausschuss 3 „Schutzmaßnahmen und Prüfungen im Bereich 
Anlagen- und Prozesstechnik“2 

Vorsitz:  Christoph Thust, Evonik Technology & Infrastructure GmbH 
Dr. Eberhard Uhlig, RWE Power AG 

In der dritten Berufungsperiode des ABS wurden die drei vorhandenen Arbeitskreise 
im UA 3 weiter fortgeführt. 

 Arbeitskreis Aufzüge 

 Arbeitskreis Brand- und Explosionsschutz 

 Arbeitskreis Dampf und Druck 

Im Juni 2016 wurde ein vierter Arbeitskreis eingerichtet: 

 Arbeitskreis Funktionale Sicherheit 

Im UA 3 fanden in der Berufungsperiode sieben Sitzungen statt, in denen die in den 
Arbeitskreisen erstellten Unterlagen übergreifend abgestimmt wurden. Die im UA 3 
verabschiedeten Dokumente wurden zur Beschlussfassung an den ABS weitergelei-
tet. 

Der Schwerpunkt der Arbeiten lag in der Anpassung des Technischen Regelwerkes 
an die Novelle der Betriebssicherheitsverordnung vom 03.02.2015. Neben der redak-
tionellen Überarbeitung wurden als Hilfestellung für den Arbeitgeber zahlreiche Bei-
spiele in die TRBS aufgenommen. 

Ein weiterer Schwerpunkt wurde in der Berufungsperiode auf die Themen Funktiona-
le Sicherheit und Cyber Sicherheit gelegt. Zu diesem Zweck wurde im Juni 2016 ein 
eigener Arbeitskreis eingerichtet. Aufgabe des Arbeitskreises war zum einen die Er-
stellung einer TRBS „Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen“, 
damit die gemäß BetrSichV erforderlichen Schutzmaßnahmen und Prüfungen nach 
einheitlichen Regeln erfolgen. Zum anderen sollte der Stand der Technik zur Sicher-
stellung des Schutzes von insbesondere sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen vor Eingriffen von außen ermittelt werden, um die für den Arbeit-
geber wichtigen Aspekte zu identifizieren und im ABS zu bündeln. 

Auf Einzelheiten wird in den Berichtspunkten zu den Arbeitskreisen eingegangen. 

                                            

2
 einschließlich Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen 
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 Arbeitskreis Aufzüge 

Leitung: Sascha Schmel, VDMA 

Der AK Aufzüge hat eine Überarbeitung der 

 TRBS 3121 „Betrieb von Aufzugsanlagen“ sowie der  

 TRBS 1201 Teil 4 „Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen – Prüfung von 
Aufzugsanlagen“ 

vorgenommen.  

Dabei wurden die aufzugsrelevanten Inhalte (Anhang A) der TRBS 2181 „Schutz vor 
Gefährdungen beim Eingeschlossensein in Personenaufnahmemitteln“ in die 
TRBS 3121 überführt. 

Die TRBS 3121 beinhaltet angepasste Konkretisierungen für die sichere Verwen-
dung von Aufzugsanlagen und Umlaufaufzügen nun kompakt zusammen mit Konkre-

tisierungen bzgl. des Notrufs aus Aufzugsanlagen. Außerdem ist eine Liste mit emp-
fohlenen Schutzmaßnahmen enthalten, um auch ältere Anlagen weiter sicher nach 
dem Stand der Technik verwenden zu können. 

Die TRBS 1121 „Änderungen und wesentliche Änderungen von Aufzugsanlagen“ ist 
bzgl. der Änderungen an Aufzugsanlagen ebenso in die TRBS 1201 Teil 4 überführt 
worden. 

Die Überarbeitung der TRBS 1201 Teil 4 enthält im Wesentlichen angepasste Be-
grifflichkeiten sowie Beispiele für prüfpflichtige Änderungen an Aufzugsanlagen. 

Ferner wurde eine Mustergefährdungsbeurteilung für Aufzüge erstellt und dem UA 1 
zur Aufnahme in die EmpfBS 1111 zugeliefert. 

 Arbeitskreis Brand- und Explosionsschutz 

Leitung: Dr. Hans-Jürgen Groß, Bayer AG 

Im AK Brand- und Explosionsschutz fanden in der zurückliegenden Berufungsperio-
de 2015-2018 zwanzig Sitzungen statt. Zusätzlich wurden zur Vorbereitungen Sit-
zungen in Kleingruppen durchgeführt. 

Im AK Brand- und Explosionsschutz wurden in der zurückliegenden Berufungsperio-
de schwerpunktmäßig folgende Themen bearbeitet: 

 Unterstützung bei der Novelle der BetrSichV  
Erarbeitung von Vorschlägen zur Ausgestaltung des Prüfanhangs für Ex-Anlagen 
(Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV) sowie für Übergangsfristen 

 Überarbeitung/Erarbeitung von technischen Regeln 

- TRBS 1201 Teil 3 „Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, 
Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 94/9/EG – Ermittlung 
der Prüfnotwendigkeit gemäß § 14 Absatz 6 BetrSichV“ 
Anpassung an die neue BetrSichV/GefStoffV, Erweiterung der integrierten Bei-
spiele und Berücksichtigung der RL 2014/34/EU (11. ProdSV) 

- TRBS 1122 „Änderungen von Gasfüllanlagen, Lageranlagen, Füllstellen, Tank-
stellen und Flugfeldbetankungsanlagen – Ermittlung der Prüfpflicht nach An-
hang 2 Abschnitte 3 BetrSichV und der Erlaubnispflicht gemäß § 18 BetrSichV“ 
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- TRBS 1123 „Prüfpflichtige Änderungen von Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen – Ermittlung der Prüfnotwendigkeit gemäß § 15 Absatz 1 BetrSichV“ 
Anpassung an die neue BetrSichV und Erweiterung der integrierten Beispiele 

- TRSB 3151/TRGS 751 „Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefähr-
dungen an Tankstellen und Füllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen“ 
Aufnahme von Anforderungen an Flüssiggas und Wasserstoff, Anpassung an 
die neue BetrSichV 

- TRBS 1201-1 „Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen“ 
Zusammenfassung der Anforderungen der TRBS 1201-1 und der TRBS 1201-5 
„Prüfung von Lageranlagen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetankungsan-
lagen …“, Anpassung der Begrifflichkeiten an die neue BetrSichV – GefStoffV, 
Aufnahme einfacher Anlagen, Ausgestaltung der Anforderungen an ein In-
standhaltungskonzept zum Ersatz von Prüfungen, Integration der Qualifikati-
onsanforderungen an die zur Prüfung befähigte Person in diese TRBS mit Auf-

nahme von Anwendungsbeispielen. Die Anforderungen an den Brandschutz der 
TRBS 1201-5 wurden in einem Anhang aufgenommen. Die TRBS 1201-5 wird 
zurückgezogen. 

 Zuarbeit zu anderen Unterausschüssen, z. B. bei der Ausarbeitung der 
TRBS 1203 „Befähigte Personen“ 

 Arbeitskreis Dampf und Druck 

Leitung: Doris Schwarz, RWE Power AG 

Im AK Dampf und Druck fanden in der zurückliegenden Berufungsperiode 2015-2018 
sieben Sitzungen statt. 

Aufgrund des umfangreichen Arbeitsprogrammes wurden temporäre Unterarbeits-
kreise (UAks) gebildet. Die nachfolgend genannten Arbeiten wurden im Berichtszeit-
raum fertiggestellt: 

 UAk Prüfanhang Druck – Überarbeitung des Anhangs 2 Abschnitt 4 BetrSichV 

Anzahl der Sitzungen: 8 

Die Aufgabe bestand in der Erarbeitung von Vorschlägen zur Deregulierung der 
Ausnahmeregelungen im Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 6 (Prüfung besonderer Druckge-
räte). Im ersten Schritt erfolgte über den BDI eine Abfrage an alle beteiligten Verbän-
de, um die Notwendigkeit der Ausnahmeregelungen zur prüfen. Es konnten drei 
Ausnahmeregelungen entfallen, drei wurden in andere Regelungen integriert. Zur 
Verbesserung der Lesbarkeit der Verordnung wurden die verbliebenen Ausnahmere-
gelungen anschließend in Tabellenform zusammengefasst. 

Die Vorschläge wurden dem BMAS als Empfehlung des ABS zur Berücksichtigung 
bei der nächsten Änderung der BetrSichV übergeben. 

 UAk TRBS – Überarbeitung der TRBS 1201 Teil 2 

Anzahl der Sitzungen: 13 

Die TRBS 1201 „Prüfungen bei Gefährdungen durch Dampf und Druck“ wurde voll-
ständig neu strukturiert, um die Lesbarkeit zu verbessern und redaktionell an die Be-
griffe der novellierten BetrSichV angepasst. Als Hilfestellung für den Arbeitgeber 
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wurde ein Anhang mit zahlreichen praktischen Beispielen aufgenommen, insbeson-
dere auch zu dem neu eingeführten Begriff der prüfpflichtigen Änderung. 

Zwei EK-ZÜS-Beschlüsse wurden inhaltlich in die TRBS übernommen: 

˗ BD-012 – Anforderungen an ein Prüfkonzept nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 
BetrSichV vom 03.02.2015 

˗ BD-013 – Bewertung und Überprüfung von Prüfprogrammen für Rohrleitungen 
nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 6.8 BetrSichV durch ZÜS 

Nach Veröffentlichung der neuen TRBS 1201-2 werden die EK-ZÜS-Beschlüsse zu-
rückgezogen. 

 UAk TRBS 2141 – Überarbeitung der TRBS 2141 und TRBS 2141 Teile 1 – 3 

Anzahl der Sitzungen: 4 

Die vier Teile der TRBS 2141 „Gefährdungen durch Dampf und Druck“ wurden in 
einem Dokument zusammengefasst: 

˗ allgemeine Anforderungen 

˗ Versagen der drucktragenden Wandung durch Abweichen von zulässigen Be-
triebsparametern 

˗ Schädigung der drucktragenden Wandung 

˗ Gefährdungen durch Dampf und Druck bei Freisetzung von Medien 

Die in der TRBS 2141 enthaltenen Hinweise zur Erstellung einer Gefährdungsbeur-
teilung wurden auf Basis der im UA 1 überarbeiteten TRBS 1111 aktualisiert. 

Durch die Zusammenführung der einzelnen Teile konnte auf Dopplungen von Texten 
verzichtet und die Struktur vereinheitlicht werden. 

 Arbeitskreis Funktionale Sicherheit 

Leitung: Christoph Thust, Evonik Technology & Infrastructure GmbH  
Dirk Hablawetz, BASF SE 

Im AK Funktionale Sicherheit fanden im Zeitraum August 2016 bis Juli 2018 elf 
Sitzungen statt. 

Der AK hatte die Aufgabe, für die Funktionale Sicherheit relevante Inhalte aus 
bestehenden Technischen Regeln aufzulisten und zu bewerten mit dem Ziel der 
Erstellung einer TRBS zum Umgang mit sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen. 

Die TRBS gibt eine Hilfestellung für den Arbeitgeber, wie er die als Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung erforderliche Funktionale Sicherheit von Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen,  

˗ die als Ausrüstungsteil der sicheren Verwendung eines Arbeitsmittels dienen 
(sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen) und 

˗ die hinsichtlich der Minimierung von Gefährdungen nach Safety Integrity Level 
(SIL) oder Performance Level (PL) klassifiziert sind, 

dauerhaft sicherstellen kann. 

Als Schnittstelle zum Erfahrungskreis der zugelassenen Überwachungsstellen (EK 
ZÜS) hat der AK Funktionale Sicherheit dem AK Druck des EK ZÜS Hilfestellung 
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gegeben bei der sicherheitstechnischen Bewertung von Bauteilen mit begrenzter 
Lebensdauer, wenn im Rahmen von ZÜS-Prüfungen das vom Hersteller spezifizierte 
Ende der Lebens- oder Verwendungsdauer festgestellt wird. 

Zur Bearbeitung des Themas Cyber-Sicherheit wurde ein temporärer Unterarbeits-
kreis (UAk) gebildet. Die nachfolgend genannten Arbeiten wurden im Berichtszeit-
raum fertiggestellt: 

 UAk Cyber-Sicherheit 

Anzahl der Sitzungen: 7 

Der UAk hatte die Aufgabe, den Stand der Technik hinsichtlich der dauerhaften 
Sicherstellung von Maßnahmen der funktionalen Sicherheit in Bezug auf den Schutz 
vor unbefugten Eingriffen (Cyber-Sicherheit) zu ermitteln, soweit dies für den 
Arbeitgeber von Bedeutung ist. 

Dazu wurde eine Empfehlung erarbeitet, die den derzeitigen Stand der Technik 
konkretisiert und in allgemeiner Form Wege zur Ermittlung von Risiken durch Angriffe 
auf die Cyber-Sicherheit sowie Maßnahmen zu deren Vermeidung beschreibt. 

2.4 Unterausschuss 4 „Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Lärm, 
Vibration, optische Strahlung oder elektromagnetische Felder“ 

Vorsitz:  Dr. Detlev Mohr, Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und 
Gesundheit 

Der ABS UA 4 berät das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in 
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei Gefährdungen durch Lärm, 
Vibrationen, optische Strahlung und elektromagnetische Felder. 

 

Bilder: Gefährdungen durch physikalische Einwirkungen (Quelle: Fotolia) 
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Der ABS UA 4 hat in der dritten Berufungsperiode insgesamt zwölf Sitzungen durch-
geführt. Der UA 4 wurde von Herrn Dr. Detlev Mohr als Vorsitzendem und Herrn 
Dr. Marc Wittlich (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung) als stellvertretendem Vorsitzenden geleitet. 

Die Aufgaben des UA 4 in der Berufungsperiode von 2015 bis 2018 waren folgende: 

1. Erarbeitung Technischer Regeln zu Elektromagnetischen Feldern 

2. Überarbeitung der TRLV Lärm 

3. Aktualisierung der Technischen Regeln zu Optischer Strahlung (Teil Laser) 

1. Erarbeitung Technischer Regeln zu Elektromagnetischen Feldern 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit des UA 4 in der zweiten Hälfte der Berufungspe-
riode war die Erarbeitung eines Technischen Regelwerks zur Arbeitsschutzverord-

nung zu elektromagnetischen Feldern (TREMF). Es hat sich als zweckmäßig erwie-
sen, die Anforderungen an die Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung und der 
Ableitung von Schutzmaßnahmen bei niederfrequenten (NF) und hochfrequenten 
(HF) Feldern in separaten Technischen Regeln zu beschreiben. Hinzu kommt ein 
separates Regelwerk zu Magnetresonanzverfahren (MR). 

 

Bild: Tätigkeiten in elektromagnetischen Feldern (Quelle: Fotolia) 

Mit den TREMF NF, HF und MR wird die Arbeitsschutzverordnung zu elektromagne-

tischen Feldern (EMFV) konkretisiert. Dem Arbeitgeber werden so Erläuterungen und 
Hilfestellungen an die Hand gegeben, die ihn bei der Umsetzung der Regelungen 
unterstützen sollen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Verständlichkeit, die 
Praxisrelevanz und die Anwenderfreundlichkeit des Technischen Regelwerks gelegt. 
Beispielhafte Lösungen sollen die Umsetzung nach dem Stand der Technik erleich-
tern und die Akzeptanz in der Praxis erhöhen. 
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Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass 
die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Dies gilt folglich in 
gleichem Maße für die Einhaltung der in diesen Technischen Regeln enthaltenen 
Expositionsgrenzwerte. Die Expositionsgrenzwerte für elektromagnetische Felder in 
den TREMF basieren auf den Anhängen 2 und 3 der Richtlinie 2013/35/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Mindestvorschriften 
zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 
durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder)(20. Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG). 

Der UA 4 des ABS hat im Prozess der Erarbeitung Technischer Regeln zur Konkreti-
sierung der EMFV diese Grenzwerte an den Stand der Technik angepasst und durch 
redaktionelle Änderungen die Handhabbarkeit verbessert. 

 

Bild: Gliederung der Technischen Regeln zu elektromagnetischen Feldern (TREMF) 

In den drei Technischen Regeln zu elektromagnetischen Feldern sind Abschnitte zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge und zur arbeitsmedizinischen Beratung enthalten. Für 
diese Abschnitte ist der Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMED) inhaltlich zuständig. 
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Die Zusammenarbeit beider Ausschüsse im Vorfeld der Beschlussfassung gestaltete 
sich gewohnt problemlos. 

Die Bearbeitung der TREMF NF und der TREMF HF ist zum Ende der Berufungspe-
riode bereits weit fortgeschritten und soll in der kommenden Berufungsperiode abge-
schlossen werden. 

Die TREMF MRT wurde 2018 vom ABS und vom AfAMED verabschiedet und soll im 
Jahr 2019 nach Annahme vom BMAS im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt ge-
macht werden. 

2. Überarbeitung der TRLV Lärm 

Im Jahr 2010 wurden vom UA 4 Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) erarbeitet und vom BMAS veröf-
fentlicht. Diese TRLV konkretisieren die Regelungen der LärmVirbationsArbSchV 
hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen durch Lärm und Vibra-

tionen sowie zur Messung dieser Expositionsarten und der Ableitung von geeigneten 
Schutzmaßnahmen. Die Technischen Regeln entfalten die Vermutungswirkung, d. h. 
der Arbeitgeber kann bei der Anwendung der TRLV davon ausgehen, dass die Vor-
schriften der LärmVibrationsArbSchV eingehalten werden. 

Das BMAS hat die Technischen Regeln zu Lärm und Vibrationen neben der Be-
kanntmachung im Gemeinsamen Ministerialblatt auch in ansprechender Form als 
Broschüren und auch auf elektronischem Datenträger publiziert: 

 

Nach einigen Jahren in der betrieblichen Praxis ergab sich die Notwendigkeit der 
Überarbeitung der TRLV Lärm. Insbesondere zwang die Änderung der ArbMedVV 

zur rechtlichen und begrifflichen Anpassung, zudem mussten Aspekte wie extraaura-
le Lärmwirkungen oder Infraschall genauer benannt werden. In der Berichtsperiode 
wurden die Arbeiten aus der vorangegangenen Periode übernommen und zu einem 
Abschluss gebracht. Die TRLV Lärm konnte dem ABS im Jahr 2016 zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden und wurde vom BMAS daraufhin veröffentlicht. Sie ist nun 
in der Ausgabe-Fassung „August 2017“ auf den Seiten der BAuA erhältlich. 
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3. Aktualisierung der Technischen Regeln zu Optischer Strahlung (Teil Laser) 

Im Jahr 2013 und 2015 wurden vom UA 4 Technische Regeln zur Optischen Strah-
lenverordnung (OStrV) erarbeitet und vom BMAS veröffentlicht. Diese TROS konkre-
tisieren die Regelungen der OStrV hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung von 
Gefährdungen durch Optische Strahlung sowie zur Messung dieser Expositionsarten 
und der Ableitung von geeigneten Schutzmaßnahmen. Die Technischen Regeln ent-
falten die Vermutungswirkung, d. h. der Arbeitgeber kann bei der Anwendung der 
TROS davon ausgehen, dass die Vorschriften der OStrV eingehalten werden. Die 
TROS Inkohärente Optische Strahlung (Veröffentlichung 2013) bezieht sich dabei auf 
alle Strahlungsarten innerhalb der OStrV ohne Laser, die TROS Laserstrahlung 
(Veröffentlichung 2015) ausschließlich auf Laser. 

Das BMAS hat die Technischen Regeln zur Optischen Strahlung neben der Be-
kanntmachung im Gemeinsamen Ministerialblatt gleichermaßen wie vorangegangene 
Regeln als Broschüren und auch auf elektronischem Datenträger publiziert. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Technischen Regeln zur Arbeitsschutzver-
ordnung zu Optischer Strahlung (OStrV) Laserstrahlung (TROS Laser) war absehbar, 
dass sich Änderungen hinsichtlich der Arbeitsmedizinischen Vorsorge und Arbeits-
medizinischen Beratung sowie der OStrV selbst (Laserschutzbeauftragte (LSB), 
Lehrgangsträger zum LSB) ergeben würden. Es konnte aber zu dem Zeitpunkt nicht 
abgeschätzt werden, wie lange der parlamentarische Lauf der gesetzlichen Ände-
rungen andauern würde. Daher wurde aufgrund der zahlreichen Anforderungen aus 
der Praxis entschieden, die TROS Laser auf Basis des gültigen Rechts ohne Vor-
abänderung zu veröffentlichen. In der überarbeiteten Fassung, die zurzeit auf den 
Seiten der BAuA veröffentlicht wird, sind die Änderungen in der ArbMedVV und zum 
LSB umgesetzt. Zudem wurden kleinere redaktionelle Änderungen eingearbeitet, die 
sich aufgrund von Rechtsänderungen innerhalb des Produktsicherheitsgesetzes, der 
PSA-Verordnung und des Strahlenschutzrechts ergaben. Zuletzt machten Beschlüs-
se des ABS zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, die Vereinheitlichung 
der Verwendung von Begriffen, Hinweise aus der Praxis, technischer Fortschritt und 
redaktionelle Änderungen eine erneute Beschäftigung mit dem Dokument notwendig. 
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Anhang 1 
 

Organigramm 

 
1)

 einschließlich Prüfung ohne überwachungsbedürftige Anlagen 
2)

 einschließlich Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen 
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Anhang 2 
 

Übersicht über Bekanntmachungen von Technischen Regeln und 
Empfehlungen zur Betriebssicherheit im GMBl 

Lfd. 
Nr. 

TRBS/TRLV/TROS/TREMF/BekBS/EmpfBS Bekanntmachung 
GMBl 

Bemerkung 

1 TRBS 1001 
Struktur und Anwendung der Technischen Re-
geln für Betriebssicherheit 

GMBl Nr. 22 
v. 09.05.2018 

Neufassung 

2 TRBS 1111 
Gefährdungsbeurteilung 

GMBl Nr. 22 
v. 09.05.2018 

Neufassung 

3 EmpfBS 1111 
Handlungsempfehlungen zur Dokumentation 
der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung 
anhand von ausgewählten Beispielen 

 Beschluss 
27.11.2018 

4 BekBS 1113 
Beschaffung von Arbeitsmitteln 

GMBl Nr. 17/18 
v. 20.05.2015 

ersetzt durch 
EmpfBS 1113 

5 EmpfBS 1113 
Beschaffung von Arbeitsmitteln 

 Beschluss 
27.11.2018 

6 BekBS 1114 
Anpassung an der Stand der Technik bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln 

GMBl Nr. 17/18 
v. 20.05.2015 

ersetzt durch 
EmpfBS 1114 

7 EmpfBS 1114 
Anpassung an der Stand der Technik bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln 

GMBl Nr. 22 
v. 09.05.2018 

 

8 TRBS 1112 
Instandhaltung 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

9 TRBS 1122 
Änderungen von Gasfüllanlagen, Lageranla-
gen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetan-
kungsanlagen – Ermittlung der Prüfpflicht nach 
Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV und der Er-
laubnispflicht gemäß § 18 BetrSichV 

GMBl Nr. 39/40 
v. 05.10.2018 

Neufassung 

10 TRBS 1123 
Prüfpflichtige Änderungen von Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen – Ermittlung der 
Prüfnotwendigkeit gemäß § 15 Absatz 1 Be-
trSichV 

GMBl Nr. 39/40 
v. 05.10.2018 

Neufassung 

11 TRBS 1151 
Gefährdungen an der Schnittstelle Mensch – 
Arbeitsmittel – Ergonomische und menschliche 
Faktoren, Arbeitssystem – 

GMBl Nr. 17/18 
v. 20.05.2015 

Beschluss 
2013 

z.Zt. Überar-
beitung 

12 TRBS 1201 
Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln 
und überwachungsbedürftigen Anlagen 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 
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Lfd. 
Nr. 

TRBS/TRLV/TROS/TREMF/BekBS/EmpfBS Bekanntmachung 
GMBl 

Bemerkung 

13 TRBS 1201 Teil 1 
Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

14 TRBS 1201 Teil 2 
Prüfungen und Kontrollen bei Gefährdungen 
durch Dampf und Druck 

GMBl Nr. 39/40 
v. 05.10.2018 

Neufassung 

15 TRBS 1201 Teil 3 
Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, 
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen 
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU 

GMBl Nr. 5 
v. 07.03.2018 

Neufassung 

16 TRBS 1201 Teil 4 
Prüfung von überwachungsbedürftigen 
Anlagen – Prüfung von Aufzugsanlagen 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

17 TRBS 1203 
Zur Prüfung befähigte Personen 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

18 TRBS 2111 Teil 1 
Mechanische Gefährdungen – Maßnahmen 
zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwen-
den von mobilen Arbeitsmitteln 

GMBl Nr. 24 
v. 16.06.2015 

Neufassung; 

Beschluss 
des Anhangs 
27.11.2018 

19 TRBS 2121 Teil Allg. 
Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz 
– Allgemeine Anforderungen 

GMBl Nr. 39/40 
v. 05.10.2018 

Neufassung 

20 TRBS 2121 Teil 1 
Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz 
– Verwendung von Gerüsten 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

21 TRBS 2121 Teil 2 
Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz 
bei der Verwendung von Leitern 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

22 TRBS 2121 Teil 3 
Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz 
– Verwendung von Zugangs- und Positionie-
rungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

23 TRBS 2121 Teil 4 
Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz 
– Ausnahmsweises Heben von Beschäftigten 
mit hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

24 TRBS 2141 
Gefährdungen durch Dampf und Druck 

 Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

25 TRBS 3121 
Betrieb von Aufzugsanlagen 

GMBl Nr. 49 
v. 15.11.2018 

Neufassung 
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Lfd. 
Nr. 

TRBS/TRLV/TROS/TREMF/BekBS/EmpfBS Bekanntmachung 
GMBl 

Bemerkung 

26 TRBS 3145/TRGS 745 
Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, 
Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, 
Entleeren 

GMBl Nr. 12–17 
v. 26.04.2016 

Neufassung 

27 TRBS 3151/TRGS 751 
Vermeidung von Brand-, Explosions- und 
Druckgefährdungen an Tankstellen und Gas-
füllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen 

GMBl Nr. 66 
v. 30.11.2015 

Neufassung 

Beschluss 
27.11.2018 

28 TRLV Vibrationen Teil Allgemeines GMBl Nr. 25/26 
v. 24.06.2015 

Neufassung 

29 TRLV Vibrationen Teil 1 
Beurteilung der Gefährdung durch Vibrationen 

GMBl Nr. 25/26 
v. 24.06.2015 

Neufassung 

30 TRLV Vibrationen Teil 2 
Messung von Vibrationen 

GMBl Nr. 25/26 
v. 24.06.2015 

Neufassung 

31 TRLV Vibrationen Teil 3 
Vibrationsschutzmaßnahmen 

GMBl Nr. 25/26 
v. 24.06.2015 

Neufassung 

32 TRLV Lärm Teil Allgemeines GMBl Nr. 34/35 
v. 05.09.2017 

Neufassung 

33 TRLV Lärm Teil 1 
Beurteilung der Gefährdung durch Lärm 

GMBl Nr. 34/35 
v. 05.09.2017 

Neufassung 

34 TRLV Lärm Teil 2 
Messung von Lärm 

GMBl Nr. 34/35 
v. 05.09.2017 

Neufassung 

35 TRLV Lärm Teil 3 
Lärmschutzmaßnahmen 

GMBl Nr. 34/35 
v. 05.09.2017 

Neufassung 

36 TROS Laserstrahlung Teil Allgemeines GMBl Nr. 50–53 
v. 21.11.2018 

Neufassung 

37 TROS Laserstrahlung Teil 1 
Beurteilung der Gefährdung durch 
Laserstrahlung 

GMBl Nr. 50–53 
v. 21.11.2018 

Neufassung 

38 TROS Laserstrahlung Teil 2 
Messungen und Berechnungen von 
Expositionen gegenüber Laserstrahlung 

GMBl Nr. 50–53 
v. 21.11.2018 

Neufassung 

39 TROS Laserstrahlung Teil 3 
Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen 
durch Laserstrahlung 

GMBl Nr. 50–53 
v. 21.11.2018 

Neufassung 

40 TREMF Magnetresonanzverfahren  neue TR 

Beschluss 
27.11.2018 

41 EmpfBS XXXX 
Umgang mit Risiken durch Angriffe auf die 
Cyber-Sicherheit von sicherheitsrelevanten 
MSR-Einrichtungen 

 neue EmpfBS 

Beschluss 
27.11.2018 
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Anhang 3 
 

Fachveranstaltungen 

„Der Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) 
Gefährdungsbeurteilung auf der Höhe der Zeit – eine Herausforderung für den 
Arbeitgeber“ 
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„Der Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) 
Bilanz und künftige Herausforderungen durch die Digitalisierung und Arbeiten mit 
Industrie 4.0“ 
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